
Blitznachricht	VGS
							Kurz	und	knapp

				Bis	zu	den	Winterferien	(28.01.2022)	entfällt	weiterhin	die	Präsenzpflicht.	
Das	heißt	Sie	dürfen	als	Erziehungsberechtigte	entscheiden,	ob	ihr	Kind	(Klassenstufe	1	bis	5)	aufgrund	der
derzeitigen	Coronalage	zu	Hause	bleibt.	

			

Wir	hoffen	jedoch,	dass	wir	weiterhin	den	Großteil	unserer	Schüler•innen	weiterhin	im	Unterricht	unterstützen
und	anleiten	dürfen.

					Ab	diesem	Schuljahr	dürfen	auf	dem	Anmeldebogen	zum	Übergang	auf	die	weiterführende	Schule	(Ü7)
keine	Privatschulen	(Schulen	in	freier	Trägerschaft)	als	Erst-	oder	Zweitwunsch	angegeben	werden.	Bitte	geben
Sie	die	Anmeldebögen,	eine	Kopie	des	Halbjahreszeugnisse	und	das	unterschriebene	Grundschulgutachten	bis
spätestens	09.02.2022	in	der	Schule	ab.

									

Strausberg,	17.01.2022

herausgegeben	von

Herrn	Huber	und	Frau	Scherer
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Wichtig	ist	dafür:

-	Sie	müssen	uns	schriftlich	mitteilen,	dass	ihr	Kind	der	Schule	fernbleibt	(min.	eine	Schulwoche	am
Stück).

-	Die	Kinder	erhalten	die	Aufgaben,	haben	aber	kein	Recht	auf	einen	angeleiteten	Distanzunterricht.
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